
cherung zunächst erreicht oder gar 
wesentlich überschritten wird; sie kann 
also nicht ansprechen . Erst im weite
ren Verlauf der Brandentwicklung, 
wenn bereits die Isolation der Zu
leitung in Brand geraten und zerstört 
worden ist und die spannungführen
den Leiterenden sich unmittelbar be
rühren , tritt Kurzschluß ein und die vor-

geschaltete Sicherung löst aus. Aber 
zu diesem Zeitpunkt ist der Brand der 
Leiterisolation bereits voll entwickelt 
und greift auf brennbare Teile der 
Umgebung über. Die brennende Isola
tion der flexiblen Zu- und Ableitungen 
wirken dabei wie Zündschnüre, die für 
die Ausbreitung des Brandes sorgen. 
Stehen bzw. liegen Geräte und Leitun-

Kleiderbrände 

gen auf brennbarem Material wie Fuß
bodenbelag , Labortische u. ä., so fin
det das Feuer die notwendige Nah
rung . Hat der Brand inzwischen - ohne 
rechtze itig entdeckt zu werden - eine 
bestimmte Ausdehnung überschritten, 
ist er erfahrungsgemäß mit eigenen 
Mitteln nicht mehr genügend wirksam 
zu bekämpfen. 

mit schwerwiegenden Folgen -
eine der Gefahren bei unsachgemäßer 

und vorschriftswidriger Handhabung von Sauerstoff 
beim Be- und Verarbeiten 

von Werkstoffen in der gewerblichen Wirtschaft 

Mitteilung aus der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) in Berlin 

Allgemeines 

Bei der Handhabung von Sauerstoff 
in der gewerblichen Wirtschaft sind 
aus Gründen des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung bestimmte spezi
fische Maßnahmen sicherheitstechni
scher Art einzuhalten . Solche Sicher
heitsmaßnahmen sind begründet durch 
die Eigenschaften des Sauerstoffes, 
insbesondere durch die Eigentümlich
keit der Reaktionsvorgänge mit und 
in Sauerstoff. So wird durch Sauer
stoff u. a. die Intensität von Verb ren
nungsvorgängen mit anderen Stoffen 
erhöht. Je reiner der Sauerstoff und 
je verdichteter der gasförmige Sauer
stoff dabei ist, um so heftiger sind die 
Verbrennungsreaktionen. Diese kön
nen unter Umständen zu Bränden und 
Explosionen mit schwerwiegenden Fol
gen für Menschen und Betriebsein
richtungen führen . Andererseits sind 
die durch Sauerstoffmangel verursach
ten Gefahren auch nicht außer acht zu 
lassen. 

Unfälle mit schwerwiegenden Folgen 
durch Kleiderbrände 

Wie groß die Gefahren bei unsachge
mäßer Handhabung von Sauerstoff 

Dir. Prof. Dr.-Ing. K.-H. Möller, Bun
desanstalt für Materialprüfung (BAM), 
Berlin . 
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sind und welche Folgen daraus resul
tieren , soll im folgenden beispielhaft 
an Unfall-Ereignissen in Form von 
Kleiderbränden geschildert werden : 

1. Bei Schweißarbeiten am Boden 
eines etwa 160 m3 großen Tank
raumes geriet die Kleidung eines 
Schweißers durch Schweißfunken in 
Brand. Der Schweißer verstarb noch 
am gleichen Tag an den Folgen 
des Kle iderbrandes [1] . 

Ursache für diesen Unfall war ein 
am Boden des Tanks liegender be
triebsmäßig angeschlossener Bren
ner, dessen Sauerstoffventil nicht 
vollständig geschlossen war. Aus 
diesem Ventil war Sauerstoff aus
getreten und hatte die Luft am Bo
den des Tankraums mit Sauerstoff 
angereichert. In der mit Sauerstoff 
angereicherten Luft wurde die Klei
dung des Schweißers dann durch 
Schweißfunken entzündet. 

2. Bei Arbeiten in einem etwa 45 m3 

großen Kesselraum starben an den 
Folgen eines Kleiderbrandes ein 
Maschinenschlosser und se in Hel 
fer [1] . 

Ursache für diesen Unfall war ein 
im Kesselraum liegender betriebs
mäßig angeschlossener Schweiß
brenner, dessen Sauerstoffventil 
nicht völig geschlossen war. Wäh
rend der Mittagspause strömte 
Sauerstoff aus dem Brenner und 
reicherte die Luft im Kesselraum 

mit Sauerstoff an . Nach Wieder
betreten des Kessel raumes und 
nach der Wiederaufnahme der Ar
beiten durch den Maschinenschlos
ser und seinen Helfer wurde durch 
Funkenzündung die Kle idung so
wohl des Maschinenschlossers als 
auch die seines Helfers in der mit 
Sauerstoff angereicherten Luft im 
Keselraum in Brand gesteckt. 

3. Bei Montagearbeiten in einem 
4,5 m tiefen Schacht sollte ein Motor, 
dessen Wicklungen verschmort wa
ren , ausgewechselt werden . Bei 
dieser Arbeit starben zwei Arbeiter 
infolge schwerer Brandwunden, 
verursacht durch Kleiderbrand [2] . 

Wie kam es dazu? Wegen schlech
ter Luft im Schacht, verursacht 
durch die verschmorten Wicklun
gen, war zur Luftverbesserung zu
nächst Druckluft in den Schacht 
geleitet worden . Da in der Kürze 
der Zeit eine merkliche Verbesse
rung der Luft im Schacht nicht zu 
erreichen war (geruchsmäßig) , wur
de daraufhin Sauerstoff in den 
Schacht geleitet. Nach der Wieder
aufnahme der Arbeiten im Schacht 
entzündete während der weiteren 
Montagearbeiten einer der im 
Schacht befindlichen Arbeiter eine 
Flamme, um sich , trotz des beste
henden Rauchverbots im Werk, 
eine Pfeife anzuzünden. In der mit 
Sauerstoff angereicherten Luft im 
Schacht entzündete sich seine Klei-



dung sofort und brannte. Die Klei
dung des zweiten tödlich verun
glückten Arbeiters , der seinem Kol
legen im Schacht zu Hilfe eilte , 
wurde gleichfalls in der im Schacht 
befindlichen sauerstoffreicheren 
Luft in Brand gesetzt. 

4. In einer Glasbläserwerkstatt ent
zündete sich nach Anzünden eines 
Gebläsebrenners erst der Arbeits
kittel und bald darauf die Unter
kleidung eines Glasbläsers. Die 
durch den Kleiderbrand verursach
ten schweren Brandwunden führten 
zum Tod des Glasbläsers [3J . 

Was war hier geschehen? Nach Be
endigung von Reparaturarbeiten an 
der Sauerstoffleitung in der Glas
bläserwerkstatt war Sauerstoff un
gehindert aus vollständig geöffne
ten Ventilen über Stunden (mehr 
als 20 Stunden) in den Werkstatt
raum geströmt und hatte die Luft 
im Werkstattraum mit Sauerstoff 
angereichert. In der mit Sauerstoff 
angereicherten Luft wurde durch 
die Gebläseflamme der Arbeits
kittel des Glasbläsers und dann 
seine Unterkleidung zur Entzün
dung gebracht. 

5. Bei Schweißarbeiten in einem Was
serbehälter zog sich ein Schweißer 
schwere Unterleibsverbrennungen 
zu [4J. 

Zur Luftverbesserung hatte der 
Schweißer vor Beginn der Arbeiten 
Sauerstoff in den Wasserbehälter 
einleiten lassen. Nach Aufnahme 
der Schweißarbeiten wurde in der 
mit Sauerstoff angereicherten Luft 
seine Kleidung durch Schweißfun
ken in Brand gesetzt. 

6. Bei Schneid- und Schweißarbeiten 
in einem Ballasttank eines Schiffs
neubaues kam es zum Kleiderbrand 
zweier Schweißer mit folgenschwe
ren Brandverletzungen . Einer der 
Verunglückten erlag später seinen 
schweren Verletzungen [5J . 

Während einer Arbeitsunterbre
chung hatten die beiden Schweißer 
den Schweißbrenner im Ballasttank 
(6 m3 Inhalt) liegengelassen. Der 
Sauerstoffhahn des Brenners war 
defekt, so daß bei geschlossener 
Stellung des Sauerstoffhahnes 
Sauerstoff in den Ballasttank ström
te. Dadurch kam es zur Anreiche
rung von Sauerstoff im Ballasttank. 
Nach Wiederaufnahme der Arbei
ten im Ballasttank kam es beim 
Wiederanzünden des Schweißbren
ners in der mit Sauerstoff ange
reicherten Luft im Ballasttank zur 
Entflammung der Kleider der bei
den Schweißer. 

7. Während der Schweißarbeiten an 
einer Rohrschlange in einem 30 m3 

großen Rührwerkskessel entzün
dete sich die Kleidung eines 

Schweißers und brannte lichterloh. 
Der Schweißer verstarb noch am 
gleichen Tage an den Folgen der 
erlittenen schweren Brandverlet
zungen [6J . 

Der Schweißer hatte ohne Wissen 
der Betriebsleitung aus einer Sau
erstoff-Flasche mit einem Schlauch 
Sauerstoff in das Innere des Rühr
werkskessels geleitet. In der mit 
Sauerstoff angereicherten Atmo
sphäre im Rührwerkskessel wurde 
die Kleidung des Schweißers dann 
durch Funken entzündet und in 
Brand gesetzt. 

8. Bei Flämmarbeiten bildet sich 
Schlacke aus Eisenoxid, das mit 
einem Kratzer oder mit Preßluft 
vom Werkstück entfernt werden 
soll. Oft wird aber aus Bequemlich
keit mit dem zur Verfügung stehen
den Sauerstoff mit kaltem Sauer
stoffstrahl aus dem Flämmhobler 
die Schlacke weggeblasen. Bei an
schließender weiterer Flämmarbeit 
ist es oftmals zur Entzündung der 
Kleidung der Flämmer gekommen, 
wiederum bedingt und begünstigt 
durch die mit Sauerstoff angerei 
cherte Luft in der Umgebung des 
zu flämmenden We·rkstückes [7J . 

9. Bei Versuchen im Naval Air Center 
in Philadelphia erlitten vier Männer 
Verbrennungen zweiten Grades. 
Sie befanden sich beim Versuch in 
einer hundertprozentigen Sauer
stoff-Atmosphäre. Beim Ersetzen 
einer schadhaften Glühbirne fing 
die Isolation der Fassung Feuer. 
Beim Versuch , das Feuer mit einem 
Handtuch zu löschen, fing das 
Handtuch sofort an zu brennen und 
die Kleidung des Löschenden ge
riet gleichfalls sofort in Brand. 
Auch eine Asbestdecke fing sofort 
Feuer [8J. 

Die hier genannten Kleiderbrand-Un
fälle sind beispielhaft für die Gefah
ren , die bei unsachgemäßer Hand
habung mit Sauerstoff entweder aus 
Nichtwissen, aus Leichtfertigkeit oder 
auch aus Bequemlichkeit auftreten 
können . Sie betreffen viele Bereiche 
der gewerblichen Wirtschaft. 

Zünd- und Brennvorgänge an Textilien 
in sauerstoffhaitiger Atmosphäre 

Der Verbrennungsvorgang von Stoffen 
läßt sich allgemein in zwei Phasen 
einteilen : 

a) in die Phase der Reaktionseinlei
tung, auch als Zündung bezeichnet, 
und 

b) in die Phase des Reaktionsablau
fes, auch mit Brennvorgang bezeich
net. 

Beide Vorgänge werden durch Sauer
stoff beeinflußt. Untersuchungen über 
den Ei nfluß des Sauerstoffes auf die 

Zündung und den Brennvorgang 
z. B. an Textilien haben gezeigt [9, 
10, 11 , 12]. daß bei Sauerstoffanreiche
rung der Luft u. a. : 

1. Die Zündbarkeit von Textilien . 
zunimmt (mit zunehmendem Sauer
stoffgehalt und zunehmendem 
Druck von Sauerstoff/Stickstoff
Mischungen erniedrigt sich die 
Zündtemperatur, d. h. in sauerstoff
reicherer Luft sind Te)(tilien leichter 
zur Zündung zu bringen als in 
normaler Luft-Atmosphäre); 

2. die Mindestzündenergie zur Zün
dung von Textilien abnimmt (mit 
zunehmendem Sauerstoffanteil und 
mit zunehmendem Druck von Sauer
stoff/Stickstoff-Mischungen sind 
Textilien schon mit kleineren Zünd
energien zur Zündung zu bringen 
als in normaler Luft-Atmosphäre); 

3. die Verbrennungsgeschwindigkeit 
von Textilien zunimmt (mit zu
nehmendem Sauerstoffgehalt und 
mit zunehmendem Druck von Sauer-

. stoff / Stickstoff-Mischungen steigt 
die Verbrennungsgeschwindigkeit, 
d. h. die Verbrennungszeiten glei
cher Textilproben sind in sauer
stoffreicherer Atmosphäre kleiner 
als in einer normalen Luft-Atmo
sphäre) ; 

4. die Flammentemperaturen beim 
Verbrennen von Textilien zuneh
men. 

Untersuchungen an behandelten Tex
til·ien haben auch geze'igt [9, 11 , 12]. 
daß: 

5. mit 01 oder Fett verschmierte und 
verschmutzte Textilien leichter zu 
zünden sind als reine und saubere 
Textilien; 

6. mit feuerhemmenden Mitteln im
prägnierte Textilien in ihrer Zünd
und Brennbarkeit gehemmt waren , 
d. h. die Zündung solcher behan
delten Gewebe war erst bei 
höherem Sauerstoffgehalt möglich 
als die reiner, nicht imprägnierter 
Textilproben. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
verschiedener Autoren über die Zünd
und Brennvorgänge an Textilien in 
sauerstoffhaitiger Atmosphäre erklä
ren sehr deutlich die Ursachen der 
Kleiderbrand-Unfälle. 

Sicherheitstechnische Maßnahmen 
gegen Kleiderbrände 

Zur Vermeidung von Kleiderbränden 
mit schwerwiegenden Brandverletzun
gen, die zum Teil bedauerlicherweise 
auch zum Tode führen können , sind 
beim Umgang mit Sauerstoff unbe
dingt die grundsätzlichen Arbeits
schutz-Rechtsvorschriften und die mög
lichen zusätzlichen innerbetrieblichen 
Sicherheitsanweisungen zu beachten. 
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Grundsätzliche Arbeitsschutz-Rechts
vorschriften sind z. B. die Verordnung 
über ortsbewegliche Behälter und über 
Füllanlagen für Druckgase (Druckgas
verordnung - DruckgasV) [13] mit den 
dazugehörenden Technischen Regeln 
Druckgase (TRG) [1 4] und die von 
den gewerblichen Berufsgenossen
schaften herausgegebenen Unfallver
hütungsvorschriften, Richtlinien und 
Merkblätter mit Durchführungsregeln. 
In diesen Vorschriften sind die aus 
Unfällen und aus Untersuch ungen ge
wonnenen Erkenntn isse zum Schutze 
der Beschäftigten zusammengestellt 
worden . 

In der UVV") "Allg emeine Vorschrif
ten" (VBG 1) [15] heißt es unter ande
rem in § 30, daß Betriebseinrichtungen 
und Arbeitsgeräte nur fü r den Zweck 
zu benutzen sind, für den sie bestimmt 
sind. Nach den §§ 35 bis 39 sind beim 
Betreten von bestimmten Räumen und 
beim Befahre n von Apparaten , Gefä
ßen , Gruben usw. bestimmte Sicher
heitsrnaßnahmen einzuhalten. In den 
Durchführungsregeln zu § 36 wird aus
drücklich darauf hingewiesen, daß 
Sauerstoff zum Belüften von Behäl
tern oder engen Räumen wegen Feu 
ergefahr nicht verwendet werden darf. 

Die UVV " Schweißen, Schneiden und 
verwandte Arbeitsverfahren " (VBG 15) 
[16], gültig für den gesamten Bereich 
der Fügetechnik und des Schneidens 
beim Be- und Verarbeiten von metal
lischen Werkstoffen , fordert in den §§ 
3 bis 4 bestimmte Schutzmittel zum 
Schutz der Beschäftigten. Dazu zählen 
z. B. Schutzbrillen , Schutzhauben, 
Schürzen, Handschuhe, Atemschutz
geräte usw. Bei Arbeiten in engen 
Räumen wird das Tragen von schwer 
entflammbarer Schutzkleidung gefor
dert. Ausdrücklich verboten ist das 
Verwenden von Arbeitskleidung oder 
Schutzmitteln , die durch leicht brenn
bare Stoffe , wie 0 1, Fette und Petro
leum, verunreinigt sind . Verboten ist 
auch die Benutzung von Behältergerä
ten mit Drucksauerstoff für Atemgerä
te wegen der erhöhten Brandgefahr. 
Ebenso lebensgefährlich ist das Ab
blasen der Kleidung und das Kühlen 
des Körpers mit Sauerstoff. Klei 
dungsstücke aus leicht schmelzender 
Synthesefaser bilden bei Kleiderbrän
den eine zusätz liche Gefahr und sollten 
deshalb bei Schneid- und Fügearbei 
ten nicht getragen werden . § 7 fordert, 
daß bei Arbe iten in engen Räumen 
dauernd Frischluft zugeführt wird. Das 
Belüften mit Sauerstoff ist dabei aus
drückl ich verboten. Sauerstoff-Flaschen 
dürfen in engen Räumen nicht aufge
stellt oder gelagert werden. Brenner 
und ihre Zuleitungen sind bei länge
rer Arbeitsunterbrechung (z. B. Früh
stücks- oder Mittagspause, Schicht
wechsei) aus den engen Räumen zu 
entfernen. Schneid- und Fügearbeiten 
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an oder in Fässern, Behältern , Appa
raten, Rohrleitungen , Gruben , Kanä
len und derg leichen, die Stoffe ent
halten oder enthalten haben, die die 
Verbrennung fördern (Sauerstoff), dür
fen nach § 9 nur unter bestimmten vor
her festzulegenden Sicherheitsrnaßnah
men ausgeführt werden . Der § 14 a for
dert wegen der Feuergefahr, daß alle 
mit Sauerstoff in Berührung kommen
den Teile frei von 01 und Fett sein 
müssen. W eitere den Sauerstoff be
treffende Maßgaben über Zustand , 
Pflege, Behandlung und dergle ichen 
von Brennern , Ventilen , Armaturen, 
Druckminderern und Ausrüstungsteilen 
sind in den §§ 14 bis 22 aufgeführt. 

Die UVV " Druckbehälter" (VBG 17) [17] 
fo rde rt in § 36, daß Reinigungs- und 
I nstandsetzungsarbeiten an Druckbe
hältern , in denen giftige, betäubende, 
die Atmung nicht unterhaltende oder 
explosible Gase oder Dämpfe oder 
auch Sauerstoff noch vorhanden sein 
oder sich nachträgl ich ansammeln 
können, nur mit schriftlicher Erlaubn is 
des Betriebsleiters oder seines Beauf
tragten unter Aufsicht ausgeführt wer
den dürfen. In der schriftlichen Erlaub
nis sind die Sicherheitsrnaßnahmen 
festzulegen . 

Nach der UVV " Farbspritzen, -tauchen 
und Anstricharbeiten " (VBG 23) [18] 
darf nach § 36 in Verbindung mit § 2 
in Räumen und Einrichtungen das 
Spritzen von Lacken , Farben und ihren 
Lösungen, Polituren, Beizen und Im
prägniermitteln, die brennbare Stoffe 
enthalten, auf Gegenstände mit Saue r
stoff als Zerstäubungsmittel wegen 
der lebensgefährlichen Feuergefahr 
nicht vorgenommen werden . 

Die UVV "Generato rgasanlagen " (VBG 
25) [19] macht ausdrücklich darauf 
aufmerksam (§ 29) , daß beim Befah 
ren von Generatore n, Apparaten und 
Gasleitungen bei Verwendung von 
Atemschutzgeräten (F rischl uft- Druck
schlauchgeräte oder Behältergeräte 
mit Druckluft) diese Geräte nicht mit 
Sauerstoff oder Sauerstoffzusatz be
trieben werden dürfen, weil überschüs
siger Sauerstoff mit 01 und Fett ver
schmutzte Kleidung durch Zündein
wirkung sehr leicht in Brand setzen 
kann . 

Die UVV " Sauerstoff " (VBG 62) [20] 
gilt für Anlagen zum Gewinnen, Ver
dichten, Verg asen, Fortleiten, Umfül
len und Verwenden von Sauerstoff so
wie für das Aufbewah re n und Lagern 
von Sauerstoff in ortsfesten Behältern. 
Sicherheitstechnische Maßnahmen zur 
Vermeidung von Kleiderbränden mit 
schwerwiegenden Brandverletzungen 
sind insbesondere in den §§ 15 (Brand
schutzmaßnahmen) , 17 (Reinigungs
und Instandsetzungsarbeiten) und 36 
(Einschränkung der Verwendung von 
Sauerstoff) aufgeführt. Im § 15 wird 
besonders darauf hingewiesen, daß 
Kleidung schon z. B. durch Schlag-

oder Re ibfunken in mit Sauerstoff an
gereicherter Luft gezündet werden 
kann. Aus diesen Gründen sind hin
sichtlich der Kleidung besondere 
Brandschutzmaßnahmen vorgeschrie
ben . Um Personen bei Reinigungs
und Instandsetzungsarbeiten beim Be
fahren von Behältern , Apparaten, 
Ofen , Konverten und dergleichen nicht 
zu gefährden, muß nach § 17 sicher
gestellt werden, daß eine Anreicherung 
von Sauerstoff unmöglich ist. Eine 
Sauerstoffanreicherung durch Einlei
ten von Sauerstoff ist bei Feuerarbei
ten grundsätzlich untersagt. Schweiß
und sonstige Feuerarbeiten in Sauer
stoffanlagen und ihrer Umgebung, an 
Sauerstoffleitungen, an und in Sauer
stoffbehältern und -apparaten sind 
grundsätzlich nur mit schriftlicher Er
laubnis des Unternehmers oder seines 
Beauftragten mögl ich. Nach § 36 darf 
Sauerstoff nicht zum Anreichern der 
Atemluft verwendet werden . In der 
Durchführungsregel wird zum Ausd ruck 
gebracht, daß die Verwendung von 
Sauerstoff beispielsweise zum Anrei 
chern der Atemluft, zum Anlassen von 
Motoren, zum Farbspritzen, zu Dicht
heits- und Druckprüfungen, zum Be
treiben von Druckluftwerkzeugen und 
zum Ausbl asen von Rohrleitungen (mit 
Ausnahme der Sauerstoffleitungen) 
aus Gründen der Unfallgefahr unge
eignet und unzweckmäßig und damit 
unzulässig ist. 

Dieser beispielhaft gegebene über
blick aus Arbeitsschutz-Rechtsvorschrif
ten zeigt, in welchem Umfang und in 
welchem Ausmaß auf sicherheitstech
nische Maßnahmen hingewiesen wird , 
um Kleiderbrände beim Umgang mit 
Sauerstoff nach Möglichkeit auszu
schließen (vgl. auch übersicht). So
wohl Arbeitgeber als auch Arbeitneh
mer sind verpflichtet, die beim Um
gang mit Sauerstoff zu beachtenden 
sicherheitstechnischen Maßgaben aus 
Gründen des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhü tung einzuhalten (vgl. auch 
Lit. [21]) . D ie Schutzmaßnahmen sind 
Gebote und sie trag en wesentlich zur 
Erhaltung der Gesundheit und des Le
bens der Beschäftigten und zur Erhal
tung von Betriebseinrichtungen bei. 
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tungen , nur für den Zweck zu benutzen und einzusetzen, für den sie 
Arbeitsgerät be stimmt sind 

Arbeitskleidung, 
Schutzmit te l 

Bei Feuerarbeiten, wie z . B. beim Schweissen , Schneiden und r VBG 15 , §§ 3-4 I 
bei verwandten Arbeitsverfahre n s ind Schutzmitte l und Ar-
beitskleidung unerläss lich 

Atemschutz 
geräte 

Betreten von 
engen Räumen 
u. von Appara
ten, Gefässen, 
Gruben u. dgl. 
u. das Arbeiten 
darin oder 
daran 

Bei Feuerarbeiten in engen Raumen , wie z . B. be1m Schwelssen, J.-----oi VBG 15. § 4 J 
cichneiden und bei verwandten Arbeitsverfahren ist das Tra-
gen von schwer entf l ammbarer Kleidung CSchutzkleidung) Vor-
schrift 

e1 Feuerarbe1ten W1e z . :S . beim Schwei ssen , Schne1den und ~VBG 15 , § 4 I 
bei verwandten Arbeitsverfahren ist das Verwenden von Ar-
beitskleidung , die durch 01 , Fett oder Petroleum verunrei -
ni~t ist we~en der Feuer~efahr ~rundsätzlich untersa~t 

IVor Beginn von Feuerarbei ten mus s mit Sauerstoff dur ch- r VBG 
setzte Kleidung wegen der l ebensgefährli chen Brandgefahr 

ulg~,e~w~e~c~h==s~e~l~t~w~e~r~d~e~n~o~d~e~r~~s~i~e~m~u~s~s~~g\U~t~g~,e=l=ü=f~t~e~t~s~e~i~n~ __________ -" 

62 \j 15 

Bei Schneid- und Fügearbei t en ist das Benutzen von Atem
schutzgeräten mit Behältern für Drucksauerstoff wegen der 
lebens~efährlichen Brand~efahr untersagt 

Beim Befahren von Generatorgasanlagen dürfen Atemschutz 
geräte grundsätzlich nicht mit Sauerstoff oder Sauerstoff 
zusatz betrieben werden 

Grundsätz lich ist das Betreten von engen Haumen unQ von 
Apparaten , Gefässen , Gruben u. dgl. und das Arbeiten darin 
oder daran nur erlaubt , wenn bestimmte Si cher heitsmassnah
men eingehalten werden 

Reinigungs und Instandsetzungsarbeiten an DruckbehaLtern, 
in denen noch Sauerstoff vorhanden sein kann oder sich an
sammeln könne , dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis des 
Betriebslei ters oder seines Beauftragten unter Aufsi cht 
durchgeführt werden . Die 3icherheitsmassnahmen sind 
schriftlich festzule~en . 

VBG 15 , \j 4 

VBG' 25 , § 29 

VBG 1 , ~~ 3;, 
- 39 

~VBG 17, § 36, 
IIVBG 62 § 17 

~~~-+--~S3cc;]h'iiw~e8"lr' ssss=-uu:nnlddiEsi<olin1is3itr:iiig~eeFFeeuu-ee:rr:aaLir~b~eililitEie~nn-1[' nnSS:aa:UuUie:rr;-;sitt"o)jff:ffiai'n[lllaaggeenn~,---'----tVBG 62 , ~ 17, 
an Sauerstoffleitungen, an und in Sauerstoffbehäl tern und IVBG 15 , § 9 
- a pparaten sind nur mit schrift licher Erlaubnis des Unter-
nehmers oder seines Beauft ragten möglich. Die Sicherheits-
ma ssnahmen sind vorher festzulegen. 

Belüften von 
engen Räumen 
oder von Appa
raten , Gefäße n 
u. dgl. 

I
~G:rundsätz lich darf Sauers t off zum Belüften von Behäl tern r VBG 1, \j ,5~ , 
oder von engen Räumen wegen der l ebensgefährl ichen Brand- VBG 15 , § 7 , 
~e~f~a~h~r~n~i~c~h~t~v~e~rw~e~n~d~e~t~w~e~r~d~e~n~ ______________________________ ~ VBG 62 , § 17 

Iz;erstäub en von 
Farb en, Lacken 
usw . 

Sauerstoff dar f als Zerstäubungsmitte l zum Spritzen von 
Far ben Lacken usw . ~rundsätzlich nicht verwendet werden 

u . § 36 

VBG 23 , § 36 

1nr:~:r~e~nnnneerr-Uunnldd~--~~JL----~~B~e~i~Sf<c~hlin~eeiidd-=-UUnn~d~F~ü~g~e~a"r~b;ee1i'tteenn~sdi:rn~dltb~e~i~lfäa'nnggeerree:rr~ALir~b~eili~t~s~-=-----'~VBG 1;' , \j 'I 
IZuleitungen unterbrechungen (Frühstücks- und Mittagspausen, Schicht 

wechse l) grundsätz li ch di e Brenner und Zuleitungen aus 
engen Räumen zu entfernen , um bei Undichtigkeiten eine 
Anreicherung von Sauerstoff und/oder ßrenngas im engen 
Raum zu vermeiden 

01- und 
Fe tt freiheit I 

VBG1 
1lBG 15 

VBG 17 
VBG 23 

VBG 25 
1lBG 62 

Diese Forderung gilt genere l l für Kleidung und für alle 
Teile , die mit Sauerstoff in Berührung kommen können. 
Alle diese Dinge müssen wegen der Brandgefahr f r e i von 
01 nd Fett se in. 

UVV "Allgemeine Vorschriften" 

UVV "Schweissen , Schneiden und verwandt e Arbeitsverfahren" 
UVV "Druckbehäl ter" 

UVV "Farbspritzen , - t auchen und Anstricharbei ten" 

UVV "Generatorgasanlagen" 
UVV "Sauerstoff " 

r-----iVBG 15 , ~ 4, 
, IVBG 15 , § 14a 

I 
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